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Verordnung
über die Sozialpflichtversicherung für Mitglieder 

landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften.

Vom 19. Februar 1959

Den Wünschen der Mitglieder landwirtschaftlicher 
Produktionsgenossenschaften entsprechend, wird auf 
Vorschlag des Beirates für landwirtschaftliche Produk
tionsgenossenschaften beim Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik zum Zwecke der einheit
lichen sozialen Betreuung aller ..Genossenschaftsmit
glieder durch die Sozialversicherung in Übereinstim
mung mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes folgendes verordnet:

§ 1
Mitglieder landwirtschaftlicher Produktionsgenossen

schaften und gärtnerischer Produktionsgenossenschaften

(nachstehend LPG genannt) unterliegen mit Wirkung 
vom 1. März 1959 der Sozialversicherungspflicht bei der 
Deutschen Versicherungs-Anstalt.

§ 2
(1) Die Beiträge sind von den Mitgliedern der LPG 

in Höhe von 9 Vo ihrer monatlichen beitragspflichtigen 
Einkünfte aus genossenschaftlicher Arbeit und aus 
Bodenanteilen zu entrichten. Der Mindestbeitrag beträgt 
8 DM monatlich;

(2) Der Teil der Einkünfte, der den Betrag von monat
lich 600 DM übersteigt, ist beitragsfrei.

§ 3
Grundlage für die Berechnung der Beiträge der Mit

glieder der LPG sind die Bareinkünfte und der Geld
wert der Naturalbezüge, die entsprechend den geleiste
ten Arbeitseinheiten und den Bodenanteilen verteilt 
werden.


